
MUSIKSCHULE IDSTEIN 
Träger: Musikfreunde Idstein e.V. 

Anmeldung/Unterrichtsvertrag 

Name des Schülers Vorname Geburts

 
Straße Wohnort 

 
Name und Vorname des Erziehungsberechtigten Telefon 

gewünschtes Instrument/ Kurs/ Spielkreis:________________________________________

 
Anmerkungen: ________________________________________

z.B. Lehrerwunsch, gewünschter Wochentag 

 

Unterrichtsform:  Einzelunterricht 

Gruppen mit 2 Teilnehmern 

Gruppen mit 3-4 Teilnehmern 

Gruppen ab 5 Teilnehmern 

Früherziehung/Grundausbildung 

Spielkreis 

Kinderchor 

□   30 Min. 

□   30 Min. 

 

 

 

□   30 Min. 

□

□ 45 Min

□ 45 Min.

□ 45 Min.

□ 45 Min.

□ 60/45 M

□ 60/45 M

 

 
wird von der Musikschule ausgefüllt 

 
Unterrichtstag: __________________   Uhrzeit:____________                          
 
1. Unterrichtstag:__________________    Lehrer: __________________________
 
monatliches Unterrichtsgeld:________    Euro 
 

 
 
  
 
Musikschule Idstein, Schlossgasse 8 , 65510 Idstein,  Telefon 06126-3658, 
http://www.musikschule-idstein.de, email:  info@musikschule-idstein.de 
Bankverbindung: Naspa 352 110 000    BLZ 51050015                              vr-Bank: 32 44 00      BLZ 
 
 
 

datum 

_____________________ 

.  □ 60 Min. 

 

 

 

in. 

in. 

 Raum:_______ 

______________ 

510 917 00  



 
Dieser Unterrichtsvertrag wird mit dem 1. Unterrichtstag rechtswirksam. 
Innerhalb der ersten beiden Monate (Probezeit) kann das Vertragsverhältnis jederzeit beiderseitig 
gekündigt werden. 

Das Unterrichtsgeld richtet sich nach der jeweils gültigen Unterrichtsgeldordnung und 
ist ein Jahresbeitrag. Es ist während des ganzen Kalenderjahres in vollen Monatsbeträgen zu zahlen 
und jeweils bis zum 10. des laufenden Monats fällig. 

Die Musikschule Idstein verpflichtet sich, den Unterricht regelmäßig durchzuführen. 
Wird der Unterricht aus Gründen, die beim Schüler oder der Schülerin liegen, nicht wahrgenommen, 
besteht kein Anspruch auf Erstattung des Unterrichtsgeldes. 
Auf Veranlassung des Unterrichtenden ausgefallene Stunden werden nachgegeben oder ersetzt, 
falls es mehr als eine Stunde pro Semester betrifft. 

Die Ferien- und Feiertagsregelung an den allgemein bildenden Schulen im Land Hessen ist auch für 
für die Musikschule Idstein verbindlich. Am jeweils letzten Unterrichtstag vor den Ferien findet der 
Unterricht statt. 

Abmeldungen sind jeweils zum 1. März und 1. Oktober möglich. 
Die schriftliche Kündigung muss vier Wochen vor diesem Datum vorliegen. 
 

___________________________________ Idstein, den_________________________ 
Ort, Datum 

___________________________________ __________________________________ 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten Für die Musikschule 

Das Unterrichtsgeld soll monatlich von meinem Konto eingezogen werden: 

Bank: Kto-Nr BLZ 

Unterschrift 
 


